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Beiträge an Lohnsteuerhilfevereine weiterhin absetzbar

Presseinformation

Zur steuerlichen Absetzbarkeit von Beiträgen an Lohnsteuerhilfevereinen gibt es unterschiedliche Äußerungen. Viele Steuerpflichtige sind daher verunsichert. Laut Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) sind diese Beiträge weiter als Werbungskosten absetzbar. 

Für Unsicherheit sowohl bei Steuerpflichtigen als auch bei Finanzbeamten sorgte zu Beginn des Jahres eine Verfügung der Oberfinanzdirektion Koblenz, wonach Mitgliedsbeiträge an Lohnsteuerhilfevereine gänzlich unberücksichtigt bleiben sollen, da diese der privaten Lebensführung zuzuordnen wären. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung, nach der Steuerberatungskosten ab 2006 nicht mehr als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Sofern diese Kosten jedoch den Werbungskosten zuzuordnen sind, können sie weiterhin abgesetzt werden.

Wie der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) bekräftigt, sind Beiträge an Lohnsteuerhilfevereine zu einem erheblichen Teil den Werbungskosten zuzuordnen und deshalb weiterhin absetzbar. Die Höhe des Anteils ist im Einzelfall zu schätzen. Wer beispielsweise im Jahr 2006 für seinen Mitgliedsbeitrag als Arbeitnehmer eine Steuererklärung mit umfangreichen Werbungskosten erstellen ließ, wird höhere Kosten absetzen können, als ein anderer mit geringeren beruflichen Aufwendungen. 

Um den Aufwand für eine Aufteilung zu vermeiden, ist eine Vereinfachungsregelung der Finanzverwaltung in Vorbereitung, die alternativ angewendet werden kann. Hiernach sollen Kosten bis zu einer bestimmten Höhe beliebig zugeordnet werden können und Beiträge an Lohnsteuerhilfevereine zu mindestens 50 Prozent als Werbungskosten anerkannt werden. Gegen eine Streichung oder zu hohe Kürzung ist deshalb unbedingt Einspruch einzulegen, empfiehlt der Verband. 

Weitere Informationen dazu erhalten Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.

Berlin, 20. Juli 2007 

Ansprechpartner:
Marlies Spargen
Medienreferentin
Telefon: 030 - 4 01 29 25
Telefax: 030 - 4 01 3675
Email:info@nvl.de
Web:http://nvl.de
